
 - Qualität ohne Meisterzwang. 
Geschäftssstelle: Sülldorfer Weg 4, 22869 Schenefel d/Hamburg, Tel. 040 – 399 00 332, Fax: - 399 00 331  

Aufnahmeantrag      
Ich beantrage hiermit die Aufnahme als Fördermitglied im  

- Interessenverband freier und kritischer Handwerkeri nnen und Handwerker e.V.  
Firma: 
 
 
Name des Inhabers/Geschäftsführers:                  Vorname:                            Geburtsdatum: 
 
 
 
Postleitzahl:            Ort:                                          Telefon:                              Fax: 
 
 
Strasse und Hausnummer:                                                                                Branche: 
 
 
Datum:                                                                    Unterschrift: 
 
 

 

Einzugsermächtigung 
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers:  
 
IFHandwerk – Interessenverband freier und 
kritischer Handwerkerinnen und Handwerker e.V. 
Sülldorfer Weg 4 
22869 Schenefeld 

Name und Anschrift des Kontoinhabers: 
 
 
 

 
Der monatlicher Beitrag nach der derzeitigen Beitragsordnung beträgt 25 € zzgl. 4,75 € MWSt. Mit 
dem Beitritt erkläre ich mich zur regelmäßigen Beitrags-Zahlung bereit. 
 
Hiermit ermächtige/n ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge bei 
Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mit der 
Kontonummer.: ..................................................................... 
Bankleitzahl:   ..................................................................... 
Geldinstitut: 

..................................................................... 
(genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts) 

durch Lastschrift einzuziehen. 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im 
Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
     
Ort, Datum Unterschrift(en) 

 
 

 
 

 
Der Antrag gilt nur in Verbindung mit der Einzugsermächtigung. Sie ersparen dadurch dem Verband 
Verwaltungskosten. Das kommt letztlich Ihnen zu Gute und erspart Ihnen bei Verzug 
Mahngebühren. 
Der Antrag gilt als angenommen, wenn innerhalb von vier Wochen keine Ablehnung durch die 
Verbands-Geschäftsstelle erfolgt. Als Mitglied habe ich Anspruch auf die Service-Leistungen des 
Verbandes. Die Mitgliedschaft gilt unbefristet und ist jährlich mit einer Frist von 3 Monaten zum 
Jahresende schriftlich kündbar. Die Verbands-Service-Leistungen können durch den Verband selbst 
und durch Dritte erfolgen. Ich bin damit einverstanden, dass die damit in Zusammenhang stehenden 
persönlichen Daten gespeichert werden.  


